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(2) Das Absetzen industrieller Rückstände in Rest
löchern nach § 1 Buchst, c ist bei der Staatlichen Bau- 
aufsicht anzuzeigen. Für das Einspülverfahren ist die 
Zustimmung der Staatlichen Bauaufsicht erforderlich. 
Werden bei diesen Anlagen Ingenieurbau werke erfor
derlich, wie Abschlußdämme, Dichtungsbeläge auf 
Sohle und Böschungen, ortsfeste Pumpstationen und 
Einlaufbauwerke, so sind diese Bauwerke bauantrags- 
und baugenehmigungspflichtig.

(3) Industrielle Absetzanlagen nach § 1 Buchstaben a, 
b und d dürfen nur nach bauaufsichtlicher Gebrauchs
abnahme und erteilter Einspülgenehmigung in Be
trieb genommen werden. Bei Anlagen, deren Absperr
bauwerke mit dem Spülbetrieb errichtet werden, sind 
Teilgebrauchsabnahmen durchzuführen und Einspül
genehmigungen für Bauabschnitte zu geben.

(4) Industrielle Absetzanlagen in Restlöchern nach 
§ 1 Buchst, c dürfen erst nach Erteilung der Einspül
genehmigung in Betrieb genommen werden. Die Ein
spülgenehmigung darf durch die Staatliche Bauauf
sicht nur erteilt werden, wenn der Nachweis über die 
Einhaltung der geltenden technischen Sicherheits
bestimmungen im Bergbau, wie der Nachweis über die 
Verwahrung untertägiger Anlagen, über die Siche
rungsmaßnahmen an Böschungen und Böschungssyste
men bei Restlöchern und über die Standsicherheits
nachweise für Böschungen und Böschungssysteme bei 
Restlöchern, der Gebrauchsabnahmeschein für Inge
nieurbauwerke, vorliegen.

(5) Bei bereits in Betrieb befindlichen Anlagen, für 
die weder Baugenehmigungen noch bauaufsichtliche 
Abnahmen und Einspülgenehmigungen vorliegen, be
ginnt die bauaufsichtliche Tätigkeit mit der Überprü
fung des Erhaltungszustandes der Absetzanlage. Für 
den weiteren Betrieb können von der Staatlichen Bau
aufsicht Auflagen erteilt werden.

(6) Bei bestehenden, in Betrieb befindlichen Absetz
anlagen nach § 1 Buchstaben a, b und d sind Abwei
chungen vom genehmigten Projekt bzw. vom doku
mentierten Bauzustand und von der Betriebsweise, wie 
Änderung des Spülverfahrens, Änderung der Ent
nahmeeinrichtungen, Umgestaltung des Aufbaues in
folge während des Betriebes eintretender Änderungen 
der physikalischen und chemischen Eigenschaften der 
abzusetzenden Rückstände, die sich auf die Stand- 
und Betriebssicherheit auswirken können, genehmi
gungspflichtig. Bei Anlagen in Restlöchern nach §1 
Buchst, c sind Änderungen des Spülverfahrens und der 
Entnahmeeinrichtungen zustimmungspflichtig.

(7) Industrielle Absetzanlagen werden entsprechend 
den zu treffenden Sicherungsmaßnahmen in 3 Gruppen 
eingeordnet:

Gruppe I Anlagen mit einer größten Höhe über 
Gelände bis 5 m oder einem Inhalt bis 
50 000 m3 und alle Anlagen in Rest
löchern nach § 1 Buchst, c

Gruppe II Anlagen mit einer größten Höhe über 
Gelände über 5 m bis 40 m und einem 
Inhalt über 50 000 m3

Gruppe III Anlagen mit einer größten Höhe über 
Gelände über 40 m und alle Anlagen, 
in denen überwiegend schluffige, fließ
fähige, nur langsam konsolidierende 
Rückstände abgesetzt werden.

An diese Gruppeneinteilung sind technische Forde
rungen und ein entsprechender Kontrollzyklus durch 
die Staatliche Bauaufsicht gebunden.

(8) In Betrieb befindliche industrielle Absetzanlagen 
werden von der Staatlichen Bauaufsicht kontrolliert 
und registriert.

(9) Die Aufgaben der Staatlichen Bauaufsicht wer
den von der Staatlichen Bauaufsicht der Wasserwirt
schaft wahrgenommen. Für. Prüfungen, Baugenehmi
gungen und Zustimmungen ist die Staatliche Bauauf
sicht Talsperren des VEB Projektierung Wasserwirt
schaft Halle, Außenstelle Dresden, für Anmeldungen, 
Baukontrollen, Abnahmen, Einspülgenehmigungen und 
Registrierung die Staatliche Bauaufsicht der Wasser
wirtschaftsdirektionen zuständig.

(10) Die Beaufsichtigung der industriellen Absetz
anlagen durch die Staatliche Bauaufsicht der Was
serwirtschaft berührt nicht die Rechte und Pflichten 
anderer Organe.

§5

(1) Industrielle Absetzanlagen sind vom Betreiber 
jährlich einer gründlichen Überprüfung auf Funk
tionssicherheit, Erhaltung der Bausubstanz und Ein
haltung der Vorschriften bezüglich Betrieb, Über
wachung, Wartung und Instandhaltung zu unterziehen. 
Dabei ist die Betriebssicherheit einzuschätzen.

(2) Uber das Ergebnis der Überprüfung ist ein 
Kontrollbericht gemäß Anlage 1 Abschnitt II Ziff. 2 
Abs. 7 anzufertigen, der in zweifacher Ausfertigung un
aufgefordert der Staatlichen Bauaufsicht der zuständi
gen Wasserwirtschaftsdirektion zuzustellen ist.

§ 6

(1) Die planmäßige ständige Außerbetriebsetzung 
industrieller Absetzanlagen oder von Teilen derselben 
ist mindestens 6 Monate zuvor der zuständigen Was
serwirtschaftsdirektion anzuzeigen. Sie trifft auf der 
Grundlage der von den örtlichen Räten vorgesehenen 
Eingliederung der Anlagen Festlegungen für die wei
tere Behandlung, wie Instandhaltung, Wiedernutzbar
machung, Kontrolle und Verwahrung.

(2) Wird bei außerbetriebgesetzten Absetzanlagen die 
Wiedergewinnung der abgesetzten Rückstände beab
sichtigt. so ist bei der Staatlichen Bauaufsicht der zu
ständigen Wasserwirtschaftsdirektion die Genehmi
gung der Abtragung unter Einreichung prüffähiger 
Unterlagen, wie Erläuterung, Lagepian und Schnitte, 
Nachweis der Eignung durch Schürfe oder Bohrungen, 
zu beantragen. Mit der’ Abtragung darf erst -nach er
folgter Genehmigung begonnen werden. Die in der 
Genehmigung festgelegten Bedingungen sind einzu
halten.

§7

(1) Für industrielle Absetzanlagen nach § 1 Buch
staben а, b und d ist vom Betreiber ein „Anlagen
buch“ gemäß Anlage 3 aufzustellen und zu führen. Der 
Teil „Statistik“ des Anlagenbuches ist in 2 Ausferti
gungen der Staatlichen Bauaufsicht der zuständigen 
Wasserwirtschaftsdirektion zu übergeben.


